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Liebe Mandanten, 

setzt ein Gesellschafter-Geschäftsführer nach Erdienung der ihm zugesagten Pension sein 

Dienstverhältnis in Teilzeit und mit reduzierten Bezügen fort, kann dies zu verdeckten Gewinn-

ausschüttungen führen. Diese unerwünschte Steuerfolge lässt sich vermeiden. 

Der Bundesfinanzhof hat die von der Finanzverwaltung gewährte Steuervergünstigung auf Sa-

nierungsgewinne von Unternehmen in der Krise abgelehnt. Das gilt auch für Altfälle. 

Ab dem 1. Januar 2018 treten Neuregelungen beim gesetzlichen Mutterschutz in Kraft. Auch 

die maßgeblichen Sachbezugswerte für freie Verpflegung und freie Unterkunft werden mit 

Jahresbeginn 2018 angepasst. 

Gibt es Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen? Wir beraten Euch 

gerne. 
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Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Januar/ Februar 2018 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-

schlag 

10.01.20181 12.02.20182 

Umsatzsteuer 10.01.20183 12.02.20184 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung entfällt 12.02.2018 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:  Scheck6 

15.01.2018 15.02.2018 

05.01.2018 09.02.2018 

Gewerbesteuer entfällt 15.02.2018 

Grundsteuer entfällt 15.02.2018 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:  Scheck6 

entfällt 19.02.2018 

entfällt 12.02.2018 

Sozialversicherung7 29.01.2018 26.02.2018 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der 

darauf entfallende Solidaritätszu-

schlag sind zeitgleich mit einer er-

folgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zustän-

dige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei Jahres-

zahlern für das vorangegangene Kalenderjahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-

dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Sams-

tag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Ta-

gen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstel-

lung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-

nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 

Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheit-

licher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 

(d. h. am 25.01.2018/22.02.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 

bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 

die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 

Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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1. Arbeitsrecht 

Änderungen des Mutterschutzgesetzes zum 1. Januar 2018 

Zum 1.Januar 2018 greifen wesentliche Änderungen des Mutterschutzgesetzes, durch die der 

Arbeitsschutz von Frauen während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Still-

zeit verstärkt wird. 

Der geschützte Personenkreis wird erheblich ausgeweitet. Gesetzlich geschützt werden künftig 

u.a. auch 

 Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen, 

 Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt 

sind, 

 Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind, 

 Frauen, die nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigt sind, 

 Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, 

 arbeitnehmerähnliche Selbstständige sowie 

 Schülerinnen und Studentinnen, insbesondere soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und 

Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt. 

Arbeitgeber sollen Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen vermeiden. Diese sollen 

nur noch dann in Betracht kommen, wenn alle anderen Maßnahmen, eine unverantwortbare 

Gefährdung zu vermeiden, versagen. Daher werden Arbeitgeber verpflichtet, konkrete Ar-

beitsplätze hinsichtlich einer solchen Gefährdung zu beurteilen. Liegt eine unverantwortbare 

Gefährdung vor, greift ein dreistufiges Verfahren. 

Stufe 1: Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen 

durch Schutzmaßnahmen umgestalten. 

Stufe 2: Ist das nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-

wand möglich, muss der Arbeitgeber einen anderen geeig-

neten und zumutbaren Arbeitsplatz für die schwangere 

Frau finden. 

Stufe 3: Erst wenn der Arbeitgeber unverantwortbare Ge-

fährdungen weder durch Schutzmaßnahmen noch durch 

einen Arbeitsplatzwechsel ausschließen kann, greift ein be-

triebliches Beschäftigungsverbot. 

Darüber hinausgehend soll es Arbeitsverbote gegen den 

Willen der Frau künftig nicht mehr geben. Grundsätzlich darf ein Arbeitgeber eine schwangere 

oder stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Sofern die Frau jedoch ein-

willigt, aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht und insbesondere eine unverantwortbare 

Gefährdung ausgeschlossen ist, darf der Arbeitgeber sie bis 22 Uhr beschäftigen. Auch die 

Möglichkeit der Sonn- und Feiertagsarbeit wird auf Wunsch der Schwangeren erweitert. 

Hinweis:  

Bereits seit der Verkündung des Gesetzes am 30. Mai 2017 erhalten Mütter von Kindern mit Be-

hinderungen insgesamt zwölf Wochen Mutterschutz und damit vier Wochen mehr als bisher. 

Weiterhin gibt es einen Kündigungsschutz für Frauen, die nach der zwölften Schwangerschafts-

woche eine Fehlgeburt erlitten haben. 
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2. Arbeitnehmer/Arbeitgeber 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1. Januar 2018 

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer 

und der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

 freier Wohnung: 

o Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfü-

gung, ist der ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der 

Endpreis am Abgabeort anzusetzen. 

o Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in 

denen ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

 freier Unterkunft: 

o Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Un-

terkunft. 

o Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Sachbezugswerte: 

Sachbezugs-

wert freie Un-

terkunft 

Monat Kalendertag Für den m² Für den m² (bei einfa-

cher Ausstattung) 

Alte und 

neue Bundes-

länder 

226,00 € 7,53 € 3,97 € 3,24 € 

o Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unter-

kunft kann mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellen-

wert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre. 

o Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist 

die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 

226,00 € um 15 % auf 192,10 €. 

o Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und für Auszubildende 

beträgt der Sachbezugswert 192,10 € im Monat (6,40 € kalendertäglich). 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. Januar 2018 

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich 

der Wert nach der Sachbezugsverordnung. Die sich daraus ergebenden Werte werden in die 

Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt 

der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für 

die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Ab-

schlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 

Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Werte: 
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 Monat 

€ 

Kalendertag 

€ 

Werte für freie Verpflegung 

alle Mahlzeiten 246,00 8,20 

Werte für teilweise Gewährung freier 

Verpflegung 

Frühstück 52,00 1,73 

Mittag- und Abendessen je 97,00 3,23 

 
Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche 

Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 

 1,73 € für das Frühstück 

 3,23 € für Mittag-/Abendessen 

3. Unternehmer/Unternehmen 

Keine Anwendung des sog. Sanierungserlasses auf Altfälle 

Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 galt für Gewinne, die insolvenzgefährdeten Unternehmen 

durch einen Forderungsverzicht der Gläubiger entstanden, eine gesetzliche Steuerbefreiung. 

Seitdem waren Sanierungsgewinne regelmäßig steuerpflichtig. Durch den im März 2003 her-

ausgegebenen sog. Sanierungserlass konnten Finanzämter den betroffenen Unternehmen je-

doch ggf. durch eine Stundung oder einen Erlass der Steuer helfen. 

Da es der Finanzverwaltung verwehrt ist, diese Gewinne aufgrund eigener Entscheidung von 

der Besteuerung zu befreien, wurde der Sanierungserlass durch den Bundesfinanzhof verwor-

fen. Daraufhin hat das Bundesministerium der Finanzen den Erlass insoweit für weiterhin unein-

geschränkt anwendbar erklärt, wie die an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis einschließ-

lich zum 8. Februar 2017 (Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesfinanzhofs) endgültig 

auf ihre Forderungen verzichtet haben. 

Auch diese Verwaltungsanweisung verstößt nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs gegen 

den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ist daher rechtswidrig. Solche Rege-

lungen hätte nur der Gesetzgeber treffen können. 

Hinweis:  

Inzwischen sind antragsgebundene Steuerbefreiungstatbestände für Sanierungsgewinne ge-

schaffen worden. Die gesetzlichen Regelungen stehen jedoch noch unter dem Vorbehalt der 

Zustimmung der EU-Kommission.  

Pensionszahlungen einer GmbH an den Gesellschafter-Geschäftsführer bei Fortführung 

des Dienstverhältnisses 

Eine Pensionszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ist -unabhängig von 

der Höhe seiner Beteiligung- u.a. steuerlich nicht anzuerkennen, wenn sie in Bezug auf die bis-

herigen Gesamtbezüge als unangemessen angesehen werden muss. Von der Rechtspre-

chung anerkannt werden Pensionszusagen bis maximal 75 % der zuletzt bezogenen Bruttobe-

züge des Geschäftsführers unter Anrechnung einer ggf. zusätzlich bezogenen Sozialversiche-

rungsrente. 
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Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entscheiden: Einem Ge-

schäftsführer war eine Pension zugesagt. Ein Vertrag regelte, dass der bestehende Anstel-

lungsvertrag mit Vollendung des 65. Lebensjahrs des Geschäftsführers aufgelöst werden soll. 

Die Rechte aus der ursprünglichen Pensionszusage blieben unberührt. Da der Geschäftsführer 

weiterhin für die GmbH tätig sein wollte, wurde ein neuer Arbeitsvertrag mit einer monatlichen 

Bruttovergütung von 1.500 € abgeschlossen. Das Finanzamt war der Meinung, dass die seiner-

zeit gebildete Pensionsrückstellung zu deckeln sei (neue Berechnungsgrundlage 75 % von 

1.500 € = 1.125 €) und löste einen Teil der Pensionsrückstellung gewinnerhöhend auf. 

Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung nicht und ging bei der Berechnung der Pensions-

rückstellung von der ursprünglichen Pensionshöhe (mtl. 3.417 €) aus. Es beanstandet nicht, 

dass ein Gesellschafter-Geschäftsführer nach Eintritt des Versorgungsfalls sein Dienstverhältnis 

fortsetzt, sieht in der Gehaltszahlung jedoch eine verdeckte Gewinnausschüttung, wenn sie 

nicht entweder auf die Pension angerechnet oder aber der Pensionsbeginn bis zur Einstellung 

der Geschäftsführertätigkeit aufgeschoben wird. 

Wegen der im Urteilsfall unterbliebenen Anrechnung auf die Pension wurde das monatlich ge-

zahlte Arbeitsentgelt als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Tipp: Grundsätzlich ist es möglich, nach Beendigung des eigentlichen Dienstverhältnisses ein 

neues Vertragsverhältnis zu begründen. Dies sollte nach Möglichkeit auf freiberuflicher Basis 

durch Abschluss eines Beratervertrags geschehen. Das Honorar muss nicht auf die Pension an-

gerechnet werden. 

4. Umsatzsteuer 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2018 beantragen 

Unternehmer sind unter bestimmten Vorauszahlungen verpflichtet, während des laufenden 

Jahrs Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer zu leisten. Voranmeldungszeitraum für die Um-

satzsteuer ist grundsätzlich 

 das Kalendervierteljahr, 

 der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahrs 2017 mehr als 7.500 € betragen hat. 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unterneh-

mer von der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vo-

rauszahlungen befreien. 

Wenn sich im Jahr 2017 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann 

durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2018 bis zum 12.02.2018 statt des Kalenderviertel-

jahrs der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlän-

gerung für 2018 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 12.02.2018 einen Antrag beim Finanz-

amt stellen. 

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels 

der Summe der Vorauszahlungen für 2017 angemeldet und bis zum 12.02.2018 geleistet wird. 

Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 11.02.2019 fällige Vorauszahlung für Dezember 

2018 angerechnet. 
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Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszahlungen jeweils einen Monat spä-

ter fällig sind. D.h. die Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2018 müssen grund-

sätzlich erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben wer-

den. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-

tag. 

Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter 

Antrag so lange gilt, bis der Unternehmer den Antrag zurück-

nimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung ent-

richten. Auch für sie gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte 

Fristverlängerung für die folgenden Kalenderjahre weiter, 

wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstma-

liger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.04.2018 zu stellen. 

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätig-

keit neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit 

und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Vo-

ranmeldungszeitraum. 

5. Sonstiges 

Meldungen zum und Einsichtnahme in das Transparenzregister 

Bereits seit dem 1. Oktober 2017 unterliegen alle inländischen juristischen Personen des Privat-

rechts, eingetragenen Personengesellschaften (mit Ausnahme von BGB-Außengesellschaften), 

Verwalter sog. Trusts und Treuhänder den gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem 

neu geschaffenen Transparenzregister. Hierbei handelt es sich um eine beim Bundesanzeiger 

geführte elektronische Plattform. Ab dem 27. Dezember 2017 ist erstmals die Einsichtnahme 

der Registereintragungen möglich. 

Ergeben sich die hinter einem Unternehmen stehenden wirtschaftlich Berechtigten nicht be-

reits aus anderen öffentlichen Quellen, wie z. B. dem Handels-, Vereins- oder Unternehmensre-

gister, sind Geschäftsführung, Verwalter bzw. Treuhänder verpflichtet, diese unverzüglich beim 

Transparenzregister zu melden. Als wirtschaftlich Berechtigte zählen natürliche Personen, die 

unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte halten oder auf 

vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Die einzuholenden und beim Transparenzregister ein-

zureichenden Informationen umfassen Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie 

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses nebst etwaiger Änderungen dieser Angaben. 

Börsennotierte Gesellschaften sind unter bestimmten Bedingungen ausgenommen. 

Wer seine Pflicht zur Einholung, Aufbewahrung oder Mitteilung der notwendigen Angaben 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer er-

heblichen Geldbuße belegt werden. 

Die ab Ende Dezember 2017 mögliche Einsichtnahme in das Transparenzregister ist regelmäßig 

nur bestimmten Berufsgruppen oder unter Darlegung des berechtigten Interesses möglich. 

Beispiel: Eine GmbH hat beim Handelsregister eine Gesellschafterliste hinterlegt. Daraus ergibt 

sich, dass drei natürliche Personen jeweils mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile halten. In die-

sem Fall bedarf es regelmäßig keiner weiteren Handlungen der Meldepflichtigen. Steht hinter 

einem der Gesellschafter jedoch ein Treugeber, der sich nicht aus einem öffentlich zugängli-

chen Register ergibt, ist dieser anzugeben. 
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Tipp:  

Betroffene Gesellschaften sollten regelmäßig überprüfen, ob sich Änderungen bei den wirt-

schaftlich Berechtigten ergeben haben. Es empfiehlt sich daher, ein entsprechendes Compli-

ance-System einzurichten. 
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